
Wie schafft das PrävG mehr Gesundheitsförderung 
und Prävention in Lebenswelten? 
 

 

Dortmund, 11. Dezember 2018 

‘Der Kinder-und Jugendgesundheitsdienst als Akteur im Rahmen des PrävG in der 
Kommunalen Gesundheitsförderung‘ 



  Präventionsgesetz - Zielsetzung 

 

 Verminderung von sozial bedingter Ungleichheit von 
Gesundheitschancen 

 Förderung von Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten, 
insbesondere im Sinne des Aufbaus und Stärkung von 
gesundheitsförderlichen Strukturen  

 … unbeschadet der Aufgaben anderer 
 … 
 Umsetzung in den Ländern durch Zusammenwirken aller 

Sozialversicherungsträger 



  

Förderfähige Maßnahmen müssen 
die Kriterien des Leitfadens 

Prävention erfüllen! 

Prävention in Lebenswelten - Leitfaden Prävention 



Die Landesrahmenvereinbarung NRW - Die Umsetzung 

AG BGF 

AG Pflege 



  Prävention in Lebenswelten – Förderverfahren 

www.präventionskonzept.nrw.de 



  

Kommune 

Kita andere  

Settings 

Schule 

Prävention in Lebenswelten – Förderbedingungen 

 Das Projekt findet in einem 
Setting statt. 

 Bedarf ist erkennbar und 
nachvollziehbar. 

ausgenommen: 

 individuumsbezogene Abrechnung 
 Isolierte Maßnahmen externer 

Anbieter 
 Pflichtaufgaben anderer Akteure 
 Regelfinanzierung 
 Werbezwecke 



  Prävention in Lebenswelten – Leistungen der Krankenkassen 

verhältnisbezogene 
Maßnahmen 

verhaltensbezogene 
Maßnahmen 

Unterstützung bei Aufbau und Stärkung 
gesundheitsfördernder Rahmenbedingungen und 
Strukturen, z. B. 
 
• Beratung zur Umgestaltung gesundheitsrelevanter 

Bedingungen z. B. der Gemeinschaftsverpflegung, 
Stadtteilgestaltung 

• Förderung eines Multiplikationskonzeptes 
• Vernetzung mit anderen Einrichtungen in der Region 

Information, Motivation, Kompetenzvermittlung, z. B. 
 
• Angebote zur Bewegungsförderung, gesundheitsförderlichen 

Ernährung u. ä. (Qualifikationen gemäß Leitfaden) 
• Angebote zur Stressbewältigung 
• Aufklärung zu Suchtgefahren und Suchtprävention 
• Förderung von Gesundheitskompetenzen 

und 

Verzahnung von 

ausgenommen: 
 rein verhaltensbezogene Maßnahmen 



  Prävention in Lebenswelten – Förderbedingungen 

Bedarfs-
analyse 

Maßnahmen-
planung  

Umsetzung 

Evaluation 

Aufbau/Stärken 
von Strukturen 

Vorbereitungsphase 

Gesundheits- 
förderungs- 

prozess 
ausgenommen: 

 Zielgruppe nicht beteiligt 
 Baumaßnahmen, Materialanschaffung 
 Forschungsprojekte ohne Intervention 
 Screenings 
 Kampagnen/Aktionen ohne Projektbezug 
 nicht neutrale Angebote 



 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 
 

Für die GKV in NRW: 

Monika Heimes, Techniker Krankenkasse 

 


